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I. Ziel und Anspruch der Realschule 
Die Realschule vermittelt eine breite allgemeine 
und berufsvorbereitende Bildung. Sie ist ge-
kennzeichnet durch ein in sich geschlossenes 
Bildungsangebot, das auch berufsorientierte 
Fächer einschließt. Sie legt damit den 
Grundstein für eine Berufsausbildung und eine 
spätere qualifizierte Tätigkeit in einem weiten 
Bereich von Berufen mit vielfältigen theo-
retischen und praktischen Anforderungen. Sie 
schafft die schulischen Voraussetzungen für 
den Übertritt in weitere Bildungswege bis zur 
Hochschulreife. 

(aus BayEUG Art. 8 Abs.1)  
 

II. Der Unterricht an der Realschule 
Die Realschule baut auf der Jahrgangsstufe 4 
der Grundschule auf, umfasst die Jahrgangs-

stufen 5 mit 10 und verleiht den Realschulab-

schluss nach bestandener Abschlussprüfung.  
 

In der 5. Jahrgangsstufe ist der Erweiterte 
Basissportunterricht (EBSU) als Pflichtunter-
richt durchzuführen und findet im Rahmen des 
Nachmittagsunterrichts statt. 
 

Mit ihrem differenzierten Angebot der verschie-
denen Wahlpflichtfächergruppen ab der 
7. Jahrgangsstufe, in denen unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt werden, kommt sie den 
Begabungen und Interessen der Schüler in 
besonderem Maß entgegen.  
 

Die Wahlpflichtfächergruppe I legt den 
Schwerpunkt auf den mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich. Die 
Fächer Mathematik, Physik und Chemie 
werden verstärkt unterrichtet; charakteristisch 
ist das Fach Technisches Zeichnen im Rahmen 
des Fachs IT (Informationstechnologie). 

Die Wahlpflichtfächergruppe II legt Gewicht 
auf den wirtschaftlichen Bereich. Kennzeich-
nend sind die Fächer Wirtschaft und Recht und 
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen.  
 

Die Wahlpflichtfächergruppe IIIa setzt ihren  
Schwerpunkt auf die zweite Fremdsprache 
(Französisch).  
 

Die Einführung der Wahlpflichtfächergruppe 

IIIb (Sozialwesen) ist ab dem Schuljahr 
2012/2013 geplant. Eine Genehmigung liegt 
bereits vor. 

 

III. Aufnahme in die Realschule 
In die Anfangsklasse (= 5. Klasse) Realschule 
werden Schüler und Schülerinnen aufgenom-
men, die am 

 

31.08. des Übertrittsjahres 

das 12. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. 
 

Übertritt von der 4. Klasse Grundschule: 
 

Die Grundschule spricht im Übertrittszeugnis 
eine Empfehlung aus, welche Schulart für das 
Kind in seiner derzeitigen Lebensphase ange-
bracht erscheint. Die Grundschule zieht dafür 
die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sach-
kunde der 4. Jahrgangsstufe heran. Für den 
Übertritt in die Realschule ist eine Durch-

schnittsnote von mindestens 2,66 erforderlich.  
 

Probeunterricht: 
Alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, 
die die Übertrittsbedingungen nicht erfüllen, 

müssen sich einem dreitägigen Probeunter-

richt unterziehen, sofern die Eltern einen 
Übertritt an die Realschule wünschen. 

Im Probeunterricht (siehe Terminübersicht) 
werden die Schüler in kleine Unterrichts-
gruppen zusammengefasst; es wird der Lehr-
stoff der zuletzt besuchten Klasse in Deutsch 
und Mathematik geprüft. Den Probeunterricht 
bestanden hat, wer in einem Fach mindestens 
die Note 3 und im anderen Fach mindestens 
die Note 4 erreicht hat.  
 

Nach erfolgtem Probeunterricht erhalten die 
Erziehungsberechtigten aller Schüler/-innen, 
die teilgenommen haben, das Ergebnis schrift-
lich mitgeteilt.  
 

Es wird gebeten, von telefonischen Nachfra-

gen bezüglich der Ergebnisse abzusehen. 
 

Elternwille: 
Die Eltern können sich für einen Übertritt nach 
erfolgtem Probeunterricht entscheiden, wenn 
im Probeunterricht in beiden Fächern jeweils 
die Note 4 erreicht wurde.  
 

Übertritt von der 5. Klasse Haupt- und 

Mittelschule: 
 

Grundlage für den Übertritt eines Schülers / 
einer Schülerin aus der 5. Klasse einer Haupt-/ 
Mittelschule ist das Jahreszeugnis 2011/2012. 
 

Schüler/-innen mit einer Durchschnittsnote 

von 2,5 (aus den Fächern Deutsch und 
Mathematik) können ohne Probeunterricht in 
die 5. Klasse einer Realschule übertreten. 
 

Schüler/-innen mit einer Durchschnittsnote 

von 2,0 oder besser (aus den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch) können 
ohne Probeunterricht in die 6. Klasse einer 
Realschule übertreten. Bei Nichterreichen des 
erforderlichen Durchschnitts ist eine Aufnahme-
prüfung in den Sommerferien nötig. 
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IV. Wahlfächer  
Für alle Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule besteht die Möglichkeit, unter einer 

Reihe von Wahlfächern, die an Nachmittagen 
(Dienstag bzw. Donnerstag) gegeben werden, 
ein oder mehrere Fächer nach Neigung und 
Wunsch auszuwählen. Die Meldung hierzu 
erfolgt am Schuljahresanfang und gilt für das 
ganze Schuljahr. 
 

V. Die Bläserklasse 
Seit einigen Jahren bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern den Unterricht in einer Bläser-
klasse an. Bläserklasse steht für „Klassenmusi-
zieren mit Orchesterblasinstrumenten“. Den 
Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit 
gegeben, in zwei Schuljahren im Rahmen von 
regulärem Musikunterricht und privaten Instru-
mentalunterricht ein Blasinstrument zu erler-
nen. Die Instrumente werden von der Schule 
an die Schülerinnen und Schüler ausgeliehen. 
Den Eltern entstehen monatlich Kosten in Höhe 
von 35 bis 40 € (je nach Gruppengröße) für 
den Instrumentalunterricht und die Leihgebühr. 
 

VI. Die Kosten des Schulbesuches 
An öffentlichen Realschulen wird kein Schul-
geld erhoben. Ist der Schulweg zur nächstge-

legenen Realschule länger als 3 km (einfache 
Entfernung), ist der Schulbus kostenlos – ein 
entsprechender Fahrtkostenantrag ist bei der 
Einschreibung auszufüllen. 
 

VII. Lions Quest „Erwachsen werden“ 
Dieses Programm vermittelt Sozialkompe-
tenzen und beugt unter anderem Suchtgefahr 
und Mobbing vor. Wir starten bereits in der 
5. Klasse mit regelmäßigen Stunden. 

 
Hans Peter Karl, Realschuldirektor 

Terminübersicht 
 

Informationsabend: 
Montag, 19. März 2012 

um 19:30 Uhr in unserer Aula 
 

Offenes Schulhaus: 
Mittwoch, 21. März 2012 

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Einschreibungen für  
Schüler/-innen aus der 4. Klasse: 

Montag,   7. Mai 2012 
Dienstag, 8. Mai 2012 
jeweils von  10:00 – 12:00 Uhr  

und 15:00 – 18:00 Uhr 
 

Einschreibungen für  
Schüler/-innen aus der 5. Klasse: 

Dienstag, 31. Juli 2012 
         14:30 Uhr – 18:00 Uhr 
 

benötigte Unterlagen: 
- Übertrittszeugnis  
        (bei Schüler/-innen aus der 4. Klasse) 
 

- Jahreszeugnis  
(bei Schüler/-innen aus der 5. Klasse) 
 

- Vorlage der Original-Geburtsurkunde 
bzw. des Familienstammbuchs 

 

- Lichtbild 
 

- evtl. Sorgerechtsbeschluss 
 

Probeunterricht für  
Schüler/-innen aus der 4. Klasse: 

Montag, 21. Mai 2012 
Dienstag, 22. Mai 2012 
Mittwoch, 23. Mai 2012 

 

Schulbeginn: 
Donnerstag, 13. Sept. 2012 

Staatliche Realschule 

Geisenfeld 
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